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I. Einleitung

Wenn ein Kreditengagement oder die gesamte  

Geschäftsverbindung notleidend geworden ist, stellt 

sich für die Sparkasse die Frage, ob eine Sanierung 

oder ein bloßes Stillhalten noch sinnvoll ist oder das 

Engagement gekündigt und zur Abwicklung und 

anschließenden Verwertung etwaiger Sicherheiten  

in die Abwicklung abgegeben werden soll. Dabei 

kann die ordentliche und auch außerordentliche  

Kündigung vielfältige Risiken beinhalten, die die 

Sparkasse bereits im Vorfeld identifizieren und letzt

lich eliminieren sollte, um etwaige Haftungsrisiken  

zu vermeiden.

II. Zur ordentlichen Kündigung und etwaige  

Einschränkungen

Bekanntlich kann die Sparkasse nach Nr. 26 Abs. 1 

AGB Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine 

Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsrege

lung vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist kündigen. 

Auch bei der ordentlichen Kündigung darf die  

Sparkasse ihr Kündigungsrecht nicht willkürlich  

und nach Belieben ausüben, sondern muss auf die 

Interessen des Kunden Rücksicht nehmen. Dieses 

Gebot der Rücksichtnahme gewinnt insbesondere  

im Falle der Krise eines Kunden an Bedeutung, 

wenn dieser sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

befindet.  Gerade bei Krisenengagements unterliegt 

die ordentliche Kündigung nach Nr. 26 Abs. 1 AGB 

Sparkassen teilweise erheblichen Einschränkungen, 

die bei Nichtbeachten seitens der Sparkasse die  

Kündigung unwirksam machen und ggfs. Schadens

ersatzansprüche verursachen können.

Klaus Bales

Rechtsanwalt, anwaltlicher Vertreter für verschiedene Banken-

gläubiger, Tätigkeitsschwerpunkte Bank-/Kreditsicherungs-/ 

Insolvenz-/Sanierungs- und Zwangsvollstreckungsrecht. 

Mobil: +49 176 45 7062 54

Kündigungen rechtssicher gestalten

In der Sparkassenpraxis sollte daher auf nachfolgende 

Aspekte geachtet werden.

1. Einräumung einer angemessenen Frist

Auch bei der ordentlichen Kündigung ist dem  

Kunden eine angemessene Frist einzuräumen, damit 

er sich nach einem anderen Kreditgeber umschau

en kann. Der für die außerordentliche Kündigung 

entwickelte Grundsatz, dass der Kreditnehmer nicht 

überrascht werden und die Kündigung nicht zur Un

zeit erfolgen darf, gilt auch hier. Diese Einschränkung 

bei den Kündigungen ergibt sich u.a. aus dem Gebot 

von Treu und Glauben (§ 242 BGB). Daraus folgt, dass 

eine Kündigung nicht „aus heiterem Himmel“, also 

ohne jede Vorwarnung erfolgen darf ohne dem Kre

ditnehmer die Möglichkeit zur Abhilfe, zur anderwei

tigen Beschaffung der Geldmittel oder zu sonstigen 

Maßnahmen zu geben. Wenn der Kunde allerdings 

sein Konto erheblich und schon länger überzogen 

hat und er mit einer Kündigung rechnen muss, liegt 

keine Kündigung zur Unzeit vor.
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Welcher Zeitraum für eine angemessene Umstel

lungsfrist für den Kunden, sich eine neue Geschäfts

verbindung zu besorgen, angezeigt ist, lässt sich 

nicht generell im Voraus bestimmen. 

Es sind immer die konkreten Umstände des Einzelfal

les zu berücksichtigen. 

2. Rücksichtnahme auf Kundeninteressen – Verbot 

des Missbrauchs

Grundsätzlich darf die Sparkasse ihr Recht zur ordent

lichen Kündigung nicht willkürlich und ohne Rück

sicht darauf ausüben, ob dem Sparkassenkunden ein 

vermeidbarer Nachteil zugefügt wird, der durch eige

ne Interessen der Sparkasse nicht zu rechtfertigen ist. 

Das Verbot der missbräuchlichen Kündigung beinhal

tet die Pflicht der Sparkasse zur Rücksichtnahme auf 

die berechtigten Belange des Sparkassenkunden. So 

ist eine Kündigung dann unzulässig, wenn ein daraus 

resultierender Schaden für den Kunden unverhältnis

mäßig groß wäre und umgekehrt die Belassung des 

Kredits die Sparkasse nur geringfügig belastet.  

So kann beispielsweise das Recht der Sparkasse zur 

ordentlichen Kündigung vorübergehend dann ein

geschränkt sein, wenn

• sie über vollwertige Sicherheiten verfügt und durch 

Hinausschieben der Kündigung keine Beeinträchti

gung der Sicherheiten zu befürchten ist,

• der Kunde seine Annuitäten pünktlich erbracht hat, 

• die Kündigung für den Kunden unverhältnismäßige 

Nachteile bringen würde und 

• (insbesondere bei einem Firmenkunden) bei  

gewissenhafter Prüfung der Vermögensverhält

nisse und der Erfolgsaussichten des Unternehmens 

zu erwarten ist, dass die Rückzahlung zu einem 

späteren Zeitpunkt ohne schwerwiegende  

Probleme möglich sein wird.

III. Außerordentliche Kündigung und ihre Grenzen

1. Kündigung aus wichtigem Grund nach Nr. 26 

Abs. 2 AGB Sparkassen

Nach Nr. Nr. 26 Abs. 2 AGB Sparkassen steht den  

Sparkassen ein außerordentliches Kündigungsrecht 

zu, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der  

Sparkasse auch unter Berücksichtigung der Belange 

des Kunden die Fortsetzung der Geschäftsverbin

dung unzumutbar werden lässt.

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn

• der Kunde unrichtige Angaben über seine  

Vermögensverhältnisse gemacht hat, die für  

die Sparkasse über eine Kreditgewährung von 

erheblicher Bedeutung waren,

• eine wesentliche Verschlechterung der 

Vermögens verhältnisse des Kunden oder der 

Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder  

einzutreten droht und dadurch die Rückzahlung 

des Darlehens – auch unter Verwertung einer  

hierfür bestehenden Sicherheit – gefährdet ist, 

oder

• der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung 

oder Verstärkung von Sicherheiten nach Auf

forderung durch die Sparkasse nicht innerhalb 

angemessener Frist nachkommt.

Auch das Recht zur außerordentlichen Kündigung 

unterliegt den Schranken, die für das soeben dar

gestellte ordentliche Kündigungsrecht gelten,  

insbesondere dem Verbot der willkürlichen Aus

übung und der Kündigung zur Unzeit. Außerdem 

wird es in den Kreditverträgen oftmals noch weiter 

spezifiziert oder ausgedehnt.
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2. Wesentliche Verschlechterung der Vermögens-

verhältnisse oder der Sicherheiten

Ein wichtiger Grund für eine außerordentliche 

Kündigung ist die wesentliche Verschlechterung der 

Vermögensverhältnisse des Kunden. Den Tatbestand 

der wesentlichen Verschlechterung zu bestimmen, 

ist nicht leicht und führt in der Praxis zu erheblichen 

Auslegungsschwierigkeiten. Das BGB und auch die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten 

weder eine Begriffsbestimmung noch irgendwelche 

allgemeinen Regeln darüber. 

Auf den Punkt gebracht umfasst der Begriff der 

Vermögensverhältnisse die gesamte wirtschaftliche 

und finanzielle Situation des Kunden und schließt 

auch externe Faktoren ein, allerdings nur, wenn sich 

diese auf seine konkrete Vermögens und Finanzlage 

auswirken. Die Verschlechterung muss also in den 

speziellen Verhältnissen des Kreditnehmers liegen, 

sodass negative Veränderungen der allgemeinen 

wirtschaftlichen Lage, wie rückläufige Konjunktur, 

Wirtschaftskrisen  z.B. ausgelöst durch eine (Corona)

Pandemie  oder Kriegsausbruch nicht genügen.

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung steht 

der Sparkasse auch schon dann zu, wenn die Ver

schlechterung „einzutreten droht“, d.h. sich die 

Verschlechterung und die daraus folgende Gefähr

dung der Rückzahlung sichtbar abzeichnet. Die 

Anwendung dieses wichtigen Grundes bedarf in der 

täglichen Praxis immer einer Gesamtwürdigung aller 

Umstände des Einzelfalles und einer Würdigung der 

Interessen beider Vertragsteile.

3. Indikatoren für eine Verschlechterung

Starke Anzeichen für eine Verschlechterung der  

Vermögensverhältnisse liegen zum Beispiel   

insbesondere bei Unternehmen  vor, wenn

• laufend Verluste produziert werden 

• Absatz und Gewinnchancen ausfallen

• EigenkapitalQuote und Liquidität sich dauerhaft 

negativ entwickeln

• weitere namhafte Verbindlichkeiten begründet 

werden, um den Fortbestand des Unternehmens 

zu gewährleisten

• andere Finanzierungsmöglichkeiten ausfallen

• schwerwiegende Mängel in der Finanzplanung 

bestehen oder

• die Zwangsvollstreckung gegen den Kredit

nehmer eingeleitet wird.

4. Wechselwirkung zwischen Verschlechterung  

der Werthaltigkeit einer Sicherheit und allgemeine 

Vermögensverhältnisse

Auch wenn die Sparkasse die Kündigung darauf 

stützt, dass sich der Wert einer für den Kredit gestell

ten Sicherheit wesentlich verschlechtert habe, ist  

die Wechselwirkung zwischen dieser Sicherheit und 

den allgemeinen Vermögensverhältnissen des Kredit

nehmers zu beachten. 

Denn der Rückzahlungsanspruch der Sparkasse ist 

nämlich nicht gefährdet, wenn zwar die Sicherheit 

ihre Werthaltigkeit verliert, aber der Kreditnehmer  

im Hinblick auf seine intakten Vermögensverhältnisse 

den Kredit weiter bedienen kann.


